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Landkreis Börde
Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung der unteren Forstbehörde  
(Landkreis Börde) gemäß § 3 a des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) über das Unterbleiben  
einer Umweltverträglichkeitsprüfung

Bei der Unteren Forstbehörde (Landkreis Börde) wurde die Erteilung 
einer Genehmigung zur Erstaufforstung gemäß § 9 Landeswaldgesetz 
Sachsen-Anhalt (LWaldG) auf nachstehenden Grundstücken beantragt:
Gemarkung Flur Flurstück Flurstücks-

fläche [ha]
Erstauffors-
tungsfläche 
[ha]

Großalsleben 1 341 6,9415 4,5000
Haldensleben 30 197 5,1168 2,1780
Belsdorf 1 158 0,3780 0,3780
Belsdorf 1 226/157 1,2600 1,2600
Belsdorf 1 227/157 0,5710 0,5710
Belsdorf 2 32 3,4340 2,7400
Belsdorf 2 33 3,1530 1,8600

Entsprechend § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass die standortbezogene Vor-
prüfung des Einzelfalles gemäß § 3c UVPG ergeben hat, dass eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG für das o. g. Vorhaben nicht 
erforderlich ist, da von der Erstaufforstung keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbstständig an-
fechtbar ist. 
Es besteht die Möglichkeit, die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrun-
de liegen, bei der Unteren Forstbehörde des Landkreises Börde, Farsleber 
Str. 19, 39326 Wolmirstedt einzusehen.

Haldensleben, den 26.05.2016

gez. Walker
Landrat
Verbandsgemeinde Flechtingen 
Der Verbandsgemeindebürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Kommune: Verbandsgemeinde Flechtingen
Datum:  14.06.2016, 19:00 Uhr
Gremium:  Hauptausschuss
Sitzungsort:  Kurhaus der Gemeinde Flechtingen  

(Versammlungsraum), Vor dem Tore 2,  
39345 Flechtingen

Sitzungsinhalt: VGR-HA/012/ Sitzung des Hauptausschusses

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:
TOP 1:  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemäßen 

Ladung und der Anwesenheit
TOP 2:  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tages-

ordnung
TOP 3:  Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sit-

zung vom 27.04.2016 
TOP 4: Beschluss zur Annahme einer Spende
 Vorlage: VGR/055/2016/BV
TOP 5:  Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Flech-

tingen für die Jahresrechnungen und Haushaltsdurchführungen 
sowie die technische Prüfung der Haushaltsjahre 2011 und 2012

 Vorlage: VGR/062/2016/BV
TOP 6:  Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden über wichtige Angele-

genheiten der Verbandsgemeinde
TOP 7: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Ausschusses
TOP 8: Einwohnerfragestunde
Nichtöffentlicher Teil:
TOP 9:  Genehmigung der Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der 

Sitzung vom 27.04.2016 
TOP 10:  Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden über wichtige Angele-

genheiten der Verbandsgemeinde
TOP 11: Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Ausschusses
Öffentlicher Teil:
TOP 12: Schließung der Sitzung

Flechtingen, den 01.06.2016

M. Weiß
Verbandsgemeindebürgermeister 
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